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Warum? Ausgangslage und Ziele
Rahmenbedingungen
Die Bundesverwaltung muss die ihr zugewiesenen Aufträge kompetent und effektiv er-
füllen. Gleichzeitig werden die ihr zur Verfügung stehenden Ressourcen knapper. Die
Anforderungen an die Einzelnen und an die Organisation werden folglich weiter steigen.
Für den Wandel der Bundesverwaltung sind Wirkungsorientierung, Flexibilität und Wirt-
schaftlichkeit die zentralen Ziele. Mitarbeitende auf allen Stufen benötigen neben fach-
lichem Know-how ein hohes Mass an Selbständigkeit, Eigenverantwortung und Wan-
delfähigkeit. Sie müssen sowohl intern als auch extern arbeitsmarktfähig sein.

Die Auswahl, die Entwicklung und der Erhalt von qualifizierten Führungskräften und
Mitarbeitenden, der Wandel der Verwaltungskultur sowie die Förderung des internen
Arbeitsmarktes (insbesondere durch Job Rotation) sind für die Bundesverwaltung von
grosser strategischer Bedeutung. Die HR-Strategie der Bundesverwaltung legt die stra-
tegische Stossrichtung im Sinne einer ganzheitlich und umfassend wirkenden Perso-
nalpolitik fest.

Inhalt und Zweck des vorliegenden Konzeptes
1. Das vorliegende Konzept konkretisiert die HR-Strategie der Bundesverwaltung so-

wie weitere bestehende Aufträge im Bereich der Personalentwicklung. Es definiert
strategische Ziele der Personalentwicklung auf Stufe Bundesverwaltung und be-
schreibt die Rollen und Verantwortlichkeiten von Mitarbeitenden, Führungskräften,
Geschäftsleitungen und Personalfachleuten im Personalentwicklungsprozess.

2. Das vorliegende Konzept beinhaltet Grundlagen für Departemente und Ämter, die
HR-Strategie der Bundesverwaltung und die Ziele der Personalentwicklung organi-
sationsspezifisch umzusetzen sowie Möglichkeiten, die entsprechenden Verant-
wortlichkeiten und Massnahmen adressatengerecht zu kommunizieren.

3. Das vorliegende Konzept beinhaltet Grundlagen für das EPA (EFD), die zentralen
Dienstleistungen strategie- und bedarfsorientiert weiterzuentwickeln und die inter-
departementale Zusammenarbeit in der Personalentwicklung zu fördern.

Grundlagen des vorliegenden Konzeptes
1. Art. 4 BPV, insbesondere Abs. 6: „Das EFD entwickelt die Strategie für die Personalentwicklung und unterstützt

die Departemente bei der Umsetzung.“
2. Weisungen des Bundesrates zur Verwirklichung der Chancengleichheit von Frau und Mann in der Bundesver-

waltung vom 22. Januar 2003
3. Weisungen des Bundesrates zur Förderung der Mehrsprachigkeit in der Bundesverwaltung vom 22. Januar

2003
4. Strategie zur Umsetzung der neuen Personalpolitik in der Bundesverwaltung (HR-Strategie Bund) vom ...
5. Personalpolitische Leitsätze der Bundesverwaltung vom ...
6. Konzept Kaderförderung und Führungsfragen der Bundesverwaltung vom 27. März 2002
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Strategische Ziele der Personalentwicklung (PE)

Die Personalentwicklung unterstützt die Ausrichtung der Bundesverwaltung auf
die künftigen Aufgaben und Herausforderungen.

PE-Massnahmen sind sowohl auf die HR-Strategie der Bundesverwaltung als auch auf
die Strategien der einzelnen Verwaltungseinheiten ausgerichtet.

PE-Massnahmen unterstützen den Kulturwandel in der Bundesverwaltung.

PE-Massnahmen helfen mit, den Bedarf der Bundesverwaltung an qualifizierten Fach-,
Projektleitungs- und Führungskräften heute und in Zukunft zu decken.

Die Personalentwicklung steigert die Arbeitsmarktfähigkeit sowie die Flexibilität
und die Mobilität der Mitarbeitenden.

PE-Massnahmen unterstützen die Entwicklung von Selbst-, Sozial-, Fach- und Füh-
rungskompetenzen gemäss dem Bedarf der Verwaltungseinheiten sowie gemäss den
Anforderungen des internen und externen Arbeitsmarktes.

PE-Massnahmen fördern die Fähigkeiten der Mitarbeitenden zur Selbstentwicklung und
befähigen sie, neue Problemlösungen zu entwickeln und gegebenenfalls gewohnte
Routinen zu durchbrechen.

PE-Massnahmen unterstützen Mitarbeitende, neue Kompetenzen aufzubauen, um bei
Bedarf veränderte Aufgaben und Funktionen zu übernehmen.

PE-Massnahmen unterstützen die physische und psychische Leistungsfähigkeit der
Mitarbeitenden.

Die Personalentwicklung trägt zur Steigerung der Mitarbeiter/innenzufriedenheit
und zur Erhöhung der Attraktivität der Bundesverwaltung als Arbeitgeberin bei.
PE-Massnahmen berücksichtigen die Fähigkeiten, die Bedürfnisse und die Potenziale
der Mitarbeitenden und ermöglichen individuelle Entwicklungsschritte.

PE-Massnahmen unterstützen eine lernfördernde Verwaltungskultur.

PE-Massnahmen berücksichtigen unterschiedliche Lebenssituationen und Erfahrungen
und unterstützen eine individuelle Work-Life-Balance.

PE-Massnahmen unterstützen aktiv die Chancengleichheit von Frau und Mann und för-
dern die Mehrsprachigkeit und kulturelle Vielfalt in der Bundesverwaltung.
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Was? Entwicklung von Kompetenzen
Personalentwicklungsmassnahmen sind auf die bedarfsorientierte Entwicklung unter-
schiedlicher Kompetenzen und Fähigkeiten sowie auf die Ausschöpfung der individuel-
len Potenziale ausgerichtet. Unter Kompetenzen und Fähigkeiten verstehen wir die
Möglichkeit einer Person, eine Aufgabe unter bestimmten Rahmenbedingungen zu lö-
sen. Unter Potenzial verstehen wir die Möglichkeit einer Person, sich in Zukunft be-
stimmte Kompetenzen und Fähigkeiten anzueignen. Für die Bundesverwaltung gelten
folgende Kompetenzfelder:

Für die erfolgreiche Bewältigung von spezifischen Aufgaben sind einzelne Kompeten-
zen in unterschiedlicher Ausprägung erforderlich. Die detaillierte Beschreibung der An-
forderungen sowie die Gewichtung der einzelnen Kompetenzen für spezielle Funktio-
nen oder Funktionsgruppen (=Anforderungsprofile) liegt in der Verantwortung der jewei-
ligen Verwaltungseinheiten. Die Geschäftsleitungen legen in Zusammenarbeit mit der
Linie und den Personalfachleuten die amtsspezifischen Schwerpunkte, Verantwortlich-
keiten und Massnahmen fest.

Führungskompetenz

Führungskompetenz ist die Möglichkeit, Personen

und Aufgaben zielorientiert und ressourcenbe-

wusst zu führen bzw. zu gestalten.

Dazu gehören Kompetenzen wie Leadershipkompe-

tenz, Managementkompetenz, Veränderungskompe-

tenz, Mitarbeiterförderung, Unternehmerisches Den-

ken und Handeln.

Fachkompetenz

Fachkompetenz ist die Möglichkeit, angeeigne-

tes Wissen und Können anzuwenden, zu ver-

knüpfen und kontinuierlich weiter zu entwickeln.

Zur Fachkompetenz gehören Sprachkompetenzen.

Fachspezifische Kompetenzen sind abhängig von

den Aufgaben der Organisation und werden von

den entsprechenden Verantwortlichen festgelegt.

Selbstkompetenz

Selbstkompetenz ist die Möglichkeit, seine eigene

Person zu steuern sowie selbstverantwortlich,

flexibel und effektiv einen Beitrag zur Aufgabener-

füllung der Organisation zu leisten.

Dazu gehören Kompetenzen wie vernetztes Denken,

Eigenverantwortung/Zuverlässigkeit, Belastbarkeit,

Durchsetzungsvermögen, Entscheidungs- und Umset-

zungsfähigkeit, Lern- und Veränderungsbereitschaft,

Ziel- und Ergebnisorientierung, Integrität und Loyalität.

Sozialkompetenz

Sozialkompetenz ist die Möglichkeit, tragfähige

Beziehungen zu Mitarbeitenden, Partnerin-

nen/Partnern und Kundinnen/Kunden aufzubau-

en und diese situationsgerecht zu gestalten.

Dazu gehören Kompetenzen wie Beratungs- und

Coachingkompetenz, Emotionale Intelligenz/ Sensi-

tivität, Fähigkeit zum Networking, Kommunikations-

fähigkeit, Kritik- und Konfliktfähigkeit, Kundenorien-

tierung, Teamfähigkeit und Verhandlungsgeschick.

Frei wählbare Kompetenz

Die einzelnen Verwaltungseinheiten haben die Möglichkeit, aufgrund ihrer spezifischen Aufgaben zu-

sätzliche Kompetenzen festzulegen und zu beschreiben.
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Wie? Prozess der Personalentwicklung
Personalentwicklungsmassnahmen werden im Hinblick auf den heutigen und künftigen
Personalbedarf der Verwaltung, aufgrund der Anforderungen des Arbeitsmarktes sowie
aufgrund der individuellen Leistungen, Bedürfnisse und Potenziale der Mitarbeitenden
festgelegt.

Die entsprechende Verknüpfung sowie die daraus folgenden individuellen Qualifikati-
onsmassnahmen werden durch den Personalentwicklungsprozess sichergestellt. Kern
des Personalentwicklungsprozesses ist das Personalbeurteilungs- und Zielvereinba-
rungsgespräch zwischen Führungskräften und Mitarbeitenden. Die entsprechenden
Prozesse sind im Rahmen der Personalpolitik der Bundesverwaltung weitgehend insti-
tutionalisiert.

Der Personalentwicklungsprozess:

Die konkrete Ausgestaltung des Personalentwicklungsprozesses ergibt sich aus den
spezifischen Aufgaben der einzelnen Verwaltungseinheiten. Die jeweiligen Geschäfts-
leitungen sind für die entsprechenden Grundlagen und Strategien sowie für die Festle-
gung der Zuständigkeiten verantwortlich. Sie werden dabei durch die Personalfachleute
der Departemente bzw. Ämter sowie durch zentrale Dienstleistungen des EPA unter-
stützt.

Erfassen Vereinbaren Qualifizieren SteuernPlanen

Unterstützung durch Personalfachleute der Departemente und Ämter
Unterstützung durch zentrale Dienstleistungen

HR-Strategie Bundesverwaltung und HR-Strategien Departement/Amt

Führungskräfte:
Erfassen der Leis-
tungsfähigkeit und
des Potenzials der
Mitarbeitenden.
Mitarbeitende:
Erfassen von Be-
dürfnissen und
gewünschten Ent-
wicklungsschritten

Geschäftsleitung:
Festlegen der
Strategie der Ver-
waltungseinheit
und Planen des
entsprechenden
Personalbedarfs in
Zusammenarbeit
mit der Linie

Führungskräfte &
Mitarbeitende:
Vereinbaren von
Entwicklungszielen
und Entwicklungs-
massnahmen auf-
grund des Bedarfs,
der Bedürfnisse
und der Situation
am Arbeitsmarkt

Mitarbeitende:
Individuelle Qualifi-
kationsmassnah-
men:
- on the job
- off the job
- near the job
- im ausserberufli-

chen Umfeld

Geschäftsleitung/
Führungskräfte/
Pers.-fachleute
EPA (EFD):
Wirkungsanalyse
der eingesetzten
PE-Massnahmen
als Grundlage für
die Steuerung und
die neue Planung
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Wer? Verantwortlichkeiten
Das Dreieck der Zusammenarbeit

Entwicklung findet in erster Linie in der und durch die Praxis statt. Folglich besteht ein
wichtiges Ziel der Personalentwicklung darin, am Arbeitsplatz vermehrt Entwicklungs-
felder zu eröffnen. Voraussetzung dafür ist eine lernfördernde Verwaltungskultur.

Qualifikationsmassnahmen on the job werden ergänzt durch individuelle Aus- und Wei-
terbildungsmassnahmen off the job sowie durch neue Formen des Lernens (z.B. e-
Learning). Zu berücksichtigen und zu nutzen sind vermehrt auch Kompetenzen und
Fähigkeiten, die im ausserberuflichen Bereich erworben werden können (z.B. Familien-
arbeit, Sozialeinsatz, Politik, Militär, Sport).

Entscheidend für die Effizienz, den Erfolg und die nachhaltige Wirkung von Personal-
entwicklungsmassnahmen ist das professionelle Zusammenspiel aller beteiligten HR-
Partner/innen. Auf Stufe Amt ergibt sich folgendes Dreieck der Zusammenarbeit:

Im Rahmen der neuen Personalpolitik der Bundesverwaltung wurde die Hauptverant-
wortung für die Personalentwicklung von Spezialistinnen und Spezialisten (HR- und PE-
Verantwortliche usw.) auf Führungskräfte und Mitarbeitende übertragen. Daraus erge-
ben sich für alle HR-Partner/innen neue Rollen und Verantwortlichkeiten. Mitarbeitende,
Führungskräfte, Personalfachleute und die Geschäftsleitungen in den Ämtern werden
im Bereich Personalentwicklung durch die Departemente sowie durch zentrale Dienst-
leistungen professionell unterstützt.

.

HR-Strategie Bundesverwaltung

Strategie der Verwaltungseinheit

Führungskräfte Mitarbeitende

Personalfachleute

Infrastruktur und Unterstützung Departemente

Infrastruktur und zentrale Unterstützung EPA
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Rollen der HR-Partner/innen in den Verwaltungseinheiten

Mitarbeitende

Rolle und Verantwortung

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter engagieren sich persönlich für ihre kontinuierliche
Weiterentwicklung sowie für die Steigerung bzw. Aufrechterhaltung ihrer Arbeitsmarkt-
fähigkeit.

Sie bemühen sich aktiv und in Absprache mit ihren direkten Vorgesetzten um Möglich-
keiten, zusätzliche und marktorientierte Kompetenzen und Fähigkeiten zu erwerben.

Im Zentrum stehen dabei Qualifikationsmöglichkeiten am Arbeitsplatz. Diese werden
ergänzt durch massgeschneiderte Kurs- und Seminarangebote. Zu berücksichtigen
sind darüber hinaus auch Qualifikationen und Kompetenzen, die im ausserberuflichen
Bereich erworben werden können.

Schliesslich bringen die Mitarbeitenden auch Bedürfnisse und Rahmenbedingungen
aus dem privaten Umfeld ein und sorgen damit für eine individuelle Work-Life-Balance.

Vereinbarung von individuellen Entwicklungszielen und Entwicklungsmassnah-
men:

Grundlage hierzu sind qualifizierte Feedbacks sowie regelmässige Mitarbeiter/innen-
Gespräche mit dem/der direkten Vorgesetzten. Die konkreten Entwicklungsziele und -
massnahmen legen Mitarbeitende und Führungskräfte im Rahmen der Zielvereinba-
rung fest.

Personalfachleute

Führungskräfte Mitarbeitende

Geschäftsleitung

Zielvereinbarung Mitarbeiter/in & Führungskraft

Leistung Mitarbeitende
Bedürfnis Mitarbeitende
Potenzial Mitarbeitende

HR-Strategie Bund
Bedarf Verw.einheit
Arbeitsmarkt

SOLL
künftige

Kompetenzen

IST
aktuelle

Kompetenzen
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Führungskräfte

Rolle und Verantwortung

Führungskräfte fördern Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aktiv in deren persönlichen
Weiterentwicklung. Sie sind neben den Mitarbeitenden selber die wichtigsten und pri-
mären Personalentwickler/innen.

Führungskräfte verstehen sich als Coach: Sie beobachten kontinuierlich die Leistungen
der Mitarbeitenden, beurteilen deren Entwicklungspotenzial und unterstützen diese bei
der Qualifikation und Weiterentwicklung gemäss dem Bedarf der Organisation und den
Anforderungen des Arbeitsmarktes.

Führungskräfte berücksichtigen die persönlichen Lebensumstände der Mitarbeitenden
und unterstützen eine individuelle Work-Life-Balance.

Führungskräfte befähigen die Mitarbeitenden zu eigenverantwortlichem Handeln und
zur Selbststeuerung. Sie schaffen eine lernfördernde Arbeits- und Teamkultur.

Vereinbarung von individuellen Entwicklungszielen und Entwicklungsmassnah-
men:

Grundlage hierzu sind qualifizierte Feedbacks sowie regelmässige Mitarbeiter/innen-
Gespräche mit der/dem Mitarbeitenden. Die konkreten Entwicklungsziele und -
massnahmen legen Mitarbeitende und Führungskräfte im Rahmen der Zielvereinba-
rung fest.

Personalfachleute

Führungskräfte Mitarbeitende

Geschäftsleitung

Zielvereinbarung Mitarbeiter/in & Führungskraft

HR-Strategie Bund
Bedarf Verw.einheit
Arbeitsmarkt

Leistung Mitarbeitende
Bedürfnis Mitarbeitende
Potenzial Mitarbeitende

SOLL
künftige

Kompetenzen

IST
aktuelle

Kompetenzen
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Personalfachleute

Rolle und Verantwortung

Die Personalfachleute der Departemente und Ämter unterstützen die Umsetzung
der HR-Strategien des Bundes, der Departemente und der Ämter. Sie koordinieren die
unterschiedlichen HR-Prozesse: Wie die Zielvereinbarung/Beurteilung, die Personalfüh-
rung, die Personalhonorierung, der Personalaustritt und die Bedarfsplanung ist auch
die Personalentwicklung als Teilprozess eines ganzheitlichen und strategieorientierten
Human-Resources-Managements zu betrachten. Die einzelnen Prozesse und Instru-
mente müssen aufeinander abgestimmt sein.

Im Bereich der Personalentwicklung nehmen die Personalfachleute der Departemen-
te und Ämter bzw. speziell beauftragte PE-Leiter/innen eine Unterstützungs- und Ko-
ordinationsfunktion wahr. Zu ihren Hauptaufgaben zählen:

• Sie unterstützen die Geschäftsleitung und die Linie in Fragen des Kulturwandels, der
Organisationsentwicklung und der Personalentwicklungsplanung und moderie-
ren/coachen entsprechende Prozesse.

• Sie koordinieren interne und externe Personalentwicklungstools (Aus- und Weiterbil-
dungsangebote, Potenzialanalyseinstrumente, Coaching, Job-Rotation usw.) und
stellen bei Bedarf amtsintern weitere Instrumente zur Verfügung.

• Sie informieren und beraten sowohl Führungskräfte als auch Mitarbeitende über
Möglichkeiten der individuellen Weiterentwicklung, der Job-Rotation und der Organi-
sationsentwicklung.

• Sie stellen die Zusammenarbeit mit den Departementen und zentralen
Dienstleister/innen sicher und tauschen mit anderen Fachstellen der Bundesverwal-
tung systematisch und regelmässig Wissen und Know-how aus.

• Sie stellen die Koordination der Personalentwicklungsinstrumente mit anderen HR-
Funktionen sicher.

Personalfachleute

Führungskräfte Mitarbeitende

Geschäftsleitung



EPA 11

Eigerstrasse 71, CH-3003 Bern http://eww.epa.admin.ch, http://www.personal.admin.ch

Geschäftsleitungen

Rolle und Verantwortung

Die Geschäftsleitungen der Verwaltungseinheiten legen im Hinblick auf die künftigen
Aufgabenschwerpunkte des Amtes sowie aufgrund der HR-Strategie der Bundesver-
waltung und der HR-Strategie des jeweiligen Departements die HR-Strategie des Am-
tes fest. Sie leiten daraus den Personalentwicklungsbedarf im Amt ab. Die Geschäfts-
leitungen werden dabei von ihren Personalfachleuten beraten und unterstützt.

Personalentwicklung hat die übergeordnete und primäre Aufgabe, die Zielerreichung
der Verwaltungseinheit zu unterstützen. Personalentwicklung ist auf die Strategie, d.h.
auf die gegenwärtige und künftige Aufgabenerfüllung der Verwaltung (Verwaltungsein-
heit sowie Gesamtverwaltung) ausgerichtet. Sie muss in diesem Sinne die vorhande-
nen Ressourcen optimal nutzen und entwickeln. Auftraggeber für Personalentwick-
lungsmassnahmen ist folglich die oberste Führung der Verwaltungseinheit.

Bei der Umsetzung der Personalentwicklung berücksichtigen die Ämter die Ziele und
Strategien des Bundesrates sowie der einzelnen Departementschef/innen. Sie fördern
insbesondere den Austausch und die Vernetzung der Mitarbeitenden über die Amts-
grenzen hinaus und ermöglichen Laufbahnschritte im Rahmen der gesamten Verwal-
tung. Die Geschäftsleitungen sorgen für den Aufbau einer lernfördernden Verwaltungs-
kultur.

Personalhonorierung

Auftrag

Vision und Strategie

Organisationsstruktur

Personalauswahl

Personalmarketing

Organisationskultur

Personalentwicklung

PersonalbeurteilungPersonalgewinnung HRM

Personalfachleute

Führungskräfte Mitarbeitende

Geschäftsleitung
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Unterstützung durch zentrale Dienstleistungen
Rolle und Dienstleistungen des EPA (EFD)

Das EPA (EFD) entwickelt die Angebote im Bereich Personalentwicklung zusammen
mit den Verantwortlichen der Departemente und Ämter stetig weiter. Es evaluiert den
Bedarf der Verwaltungseinheiten, allgemeine Trends im Aufgabenumfeld des Bundes
und am Arbeitsmarkt und verfolgt die Entwicklung in Wissenschaft und Praxis. Es erar-
beitet in Zusammenarbeit mit den einzelnen Führungs- und Fachstellen zielgruppenori-
entierte Qualifikationsangebote und Unterstützungsdienstleistungen und stellt diese
den Departementen, Ämtern und Mitarbeitenden zur Verfügung.

Es koordiniert die Angebote im Rahmen der Human-Resources-Konferenz Bund
(HRK), der Personalentwicklungskonferenz (PEK) sowie des Forums für Beauftragte für
Chancengleichheit von Frau und Mann und für die Förderung der Mehrsprachigkeit in
der Bundesverwaltung. Schliesslich sorgt das EPA (EFD) über systematische Wir-
kungsanalysen und regelmässige Reportings zu Handen des Bundesrates für die Quali-
tätssicherung im Bereich der Personalentwicklung.

Das EPA (EFD) konzentriert seine Dienstleistungen im Bereich Personalentwicklung
auf folgende Tätigkeitsfelder:

Ausbildung
Das EPA (EFD) stellt in Koordination mit den Angeboten der Departemente und Ämter Semina-
re, Kurse und Workshops zur Verfügung. Schwerpunkt bilden dabei Inhalte, die interdeparte-
mentale Zielsetzungen verfolgen oder unabhängig von den spezifischen Aufgaben der Verwal-
tungseinheiten von Bedeutung sind. Darüber hinaus stellt das EPA massgeschneiderte Ausbil-
dungsgefässe bereit, die in Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen für einzelne Verwal-
tungseinheiten vor Ort entwickelt und durchgeführt werden.

Beratung/Tools
Das EPA (EFD) berät unterschiedliche Ziel- und Anspruchsgruppen in Fragen der Personal-
entwicklung. Es stellt Know-how und Tools zur Verfügung und unterstützt entsprechende Pro-
zesse mit Dienstleistungen und Instrumenten. Es fördert insbesondere auch Möglichkeiten der
Job-Rotation. Bei Bedarf vermittelt es interne und externe Expertinnen und Experten.

Information
Das EPA (EFD) sorgt mit einer systematischen und zielgruppenorientierte Information und
Kommunikation für Transparenz im Bereich der Personalentwicklung. Es fördert die Zusam-
menarbeit mit unterschiedlichen Aus- und Weiterbildungsanbietern und informiert verschiedene
Zielgruppen über aktuelle Trends sowie über Möglichkeiten der internen und externen Aus- und
Weiterbildung.

Vernetzung
Das EPA (EFD) sorgt für eine systematische Vernetzung unterschiedlicher Anspruchsgruppen.
Es sorgt damit für einen kontinuierlichen Wissens- und Erfahrungsaustausch zwischen den
Verwaltungseinheiten der Bundesverwaltung. Durch den Aufbau persönlicher Netzwerke und
durch den Austausch von erfolgreichen Praxisbeispielen werden Synergien innerhalb der Bun-
desverwaltung optimal genutzt.
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Rolle und Dienstleistungen anderer zentraler Anbieter

Zentrale Dienstleistungen im Rahmen der Personalentwicklung können neben dem
EPA (EFD) auch durch andere Dienstleistungszentren angeboten werden. Federfüh-
rend bei der Bereitstellung von zentralen Dienstleistungen ist das EPA (EFD). Es sorgt
für eine angemessene Koordination und für einen wirtschaftlichen Einsatz der Mittel.

Rolle und Dienstleistungen der Departemente

Die Departemente entwickeln im Bereich der Personalentwicklung je nach Bedarf de-
partementsspezifische Strategien, Standards und Instrumente und unterstützen die
einzelnen Verwaltungseinheiten bei der Umsetzung. Die HRM-Verantwortlichen der
Departemente koordinieren ihre Tätigkeit auf Stufe Bundesverwaltung im Rahmen der
Human-Resorces-Konferenz Bund (HRK), der Personalentwicklungskonferenz (PEK)
sowie des Forums für Beauftragte für Chancengleichheit von Frau und Mann und für
die Förderung der Mehrsprachigkeit in der Bundesverwaltung.


